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Mitglieder-Info Nr. 12/2012 

Referentenentwurf für ein Gesetz zur Bekämpfung von  Zahlungsverzug im Ge-
schäftsverkehr 

hier: Anhörung der Verbände 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit dem als Anlage beigefügten Schreiben des Bundesministeriums der Justiz vom 
07.02.2012 wird auch der BAGüS Gelegenheit gegeben, sich zu dem o. g. Referentenentwurf 
schriftlich zu äußern. 

Der Referentenentwurf betrifft im Wesentlichen eine Änderung und Ergänzung der Regelung 
im Zweiten Buch des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) zur Fälligkeit sowie über die Ver-
zugsfolgen. U. a. soll auch der Verzugszinssatz nach § 288 Abs. 2 BGB um einen Prozent-
punkt von acht auf neun Prozentpunkte über den Basiszinssatz erhöht werden.  

Zum Anderen ist vorgesehen, dass bei Geschäften mit öffentlichen Auftraggebern nach § 271 
Abs. 2 BGB-E die vereinbarte Zahlungsfrist für den öffentlichen Auftraggeber grundsätzlich 
maximal 30 Tage betragen darf. 

Sollten Sie Anregungen oder Hinweise für eine evtl. Stellungnahme an das Bundesministeri-
um der Justiz zu diesem Referentenentwurf haben, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mir 
diese bis zum 05.03.2012 übersenden würden. 

 
Mit freundlichen Grüßen  

gez.: Matthias Krömer 
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